
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 10.12.2013 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

E r g ä n z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/625/1 

öffentliche Sitzung 

 
 

Beratungsgang: 

Ver- und Entsorgungsausschuss 12.12.2013 

Rat 19.12.2013 

 
 

 

Betreff: 12. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Rosendahl über 

die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen 

(Übergangsheimsatzung) 
 

 

FB/Az.: II / 103.53 
 

 

Produkt: 49/10.005 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber 
 

 

 

Bezug: SV VIII/625 
 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:    
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:    

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:     

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:    
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. VIII/625/1 als Anlage I beigefügte 12. Änderungssatzung zur 
Satzung der Gemeinde Rosendahl über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangs-
heimen (Übergangsheimsatzung) wird unter Kenntnisnahme der als Anlage II beigefügten 
Gebührenkalkulation 2014 beschlossen. Eine Ausfertigung ist dem Originalprotokoll als 
Anlage beizufügen. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Die kalkulatorischen Zinsen werden bei der Kalkulation der Grundkosten wie folgt be-
rechnet:  
Aus dem Restbuchwert zum 01.01.2014 sowie zum 31.12.2014 wird zunächst ein Jah-
resmittelwert ermittelt. Dieser Jahresmittelwert wird durch die Gesamtfläche geteilt und 
anschließend mit der nutzbaren Fläche multipliziert.  
 



 - 2 - 
Versehentlich wurde in der Gebührenkalkulation allerdings nicht durch die Gesamtfläche 
von tatsächlich 1.079,56 qm, sondern durch die Nutzfläche von 879,46 qm geteilt. Der 
kalkulatorische Zinssatz beträgt korrigiert 12.168,05 € und nicht 14.936,60 €.  
 
Durch die Änderung der Verzinsung reduziert sich der umlagefähige Aufwand auf 
50.541,54 €.  
 

Der Gebührensatz für die Grundkosten für das Jahr 2014 beträgt somit 5,62 €/qm pro 

Monat. Die geänderte Kalkulation 2014 ist als Anlage II beigefügt.  
 
Der überarbeitete Entwurf der 12. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Ro-
sendahl über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen (Übergangsheim-

satzung) ist als Anlage I beigefügt. 
  
Im Auftrage: 
 
 
 
 

Brömmel 
Sachbearbeiterin 

Fuchs 
Fachbereichsleiterin 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I - 12. Änderungssatzung Übergangsheime 
Anlage II - überarbeitete Kalkulation 2014 Übergangsheime  
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